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Überschrift, Beschlussvorschlag

Veränderungssperre für den Bebauungsplan „Güldenstraße“                                     IN 231
Stadtgebiet zwischen Sonnenstraße, Güldenstraße, Prinzenweg und Neustadtmühlengraben

Satzungsbeschluss    

„Für das im Betreff genannte Stadtgebiet, das in Anlage 2 dargestellt ist, wird gem. §§ 14 ff. 
Baugesetzbuch (BauGB) die als Anlage beigefügte Veränderungssperre für zwei Jahre als 
Satzung beschlossen.“
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Der Verwaltungsausschuss der Stadt Braunschweig hat in seiner Sitzung am 23. September 2008 
die Aufstellung des Bebauungsplans IN 231 ‚Güldenstraße’ beschlossen. Ziel des Bebauungsplans 
ist es, in dem als Traditionsinsel bezeichneten Michaelisviertel sowie in den nördlich angrenzenden 
Bereichen des ehemaligen Sanierungsgebiets eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu 
sichern und Fehlentwicklungen vorzubeugen. In dem künftigen Bebauungsplan sollen die Kern- 
und Mischgebietsnutzungen dahingehend eingeschränkt werden, dass Vergnügungsstätten, wie 
z.B. Spielhallen, Diskotheken und Betriebe mit Sex-Darstellungen, unzulässig sind bzw. für deren 
ausnahmsweise Zulässigkeit klare Regelungen gefasst werden. Anlass für die 
Bebauungsplanaufstellung war ein Bauantrag, der in der Güldenstraße 16 eine Spielhallennutzung 
vorsieht. 

Zur Sicherung der Bauleitplanung und um Nutzungskonflikten insbesondere zur angrenzenden 
hochwertigen Wohnbebauung an der Echternstraße vorzubeugen wurde der Bauantrag gemäß § 
15 Baugesetzbuch (BauGB) bis zum 14. Oktober 2009 zurückgestellt. Der Antrag wurde bisher 
nicht zurückgezogen oder modifiziert.

Da bis zum Ablauf dieser Frist das Bebauungsplanverfahren nicht abgeschlossen sein wird, ist zur 
Sicherung der Planung der Erlass einer Veränderungssperre erforderlich. Für Vorhaben, die den 
Planungszielen nicht widersprechen, kann eine Ausnahme von der Veränderungssperre erteilt 
werden.

Die Verwaltung empfiehlt, die Veränderungssperre für den Bebauungsplan „Güldenstraße“, IN 231 
als Satzung zu beschließen.

Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage:

Anlage 1: Übersichtskarte
Anlage 2: Satzung einschl. Geltungsbereich der Veränderungssperre

I. V.

gez.

Zwafelink
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Anlage 2 



Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre vom 22. Sept. 2009

für den Bebauungsplan 


Güldenstraße
IN 231

Auf Grund des § 14 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018), in Verbindung mit § 6 und § 40 Nds. Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBl S. 473), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13. Mai 2009 (Nds. GVBl. S. 191), hat der Rat der Stadt Braunschweig am 15. September 2009 diese Veränderungssperre als Satzung beschlossen:


Stand Rechtsgrundlagen: 26. Mai 2009

		§ 1
Für das in § 2 näher bezeichnete Gebiet hat der Verwaltungsausschuss der Stadt in seiner Sitzung am 23. September 2008 die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Zur Sicherung der Planung wird für den künftigen Planbereich eine Veränderungssperre angeordnet.


§ 2
Von der Veränderungssperre ist das Stadtgebiet zwischen  Sonnenstraße, Güldenstraße, Prinzenweg und Neustadtmühlengraben betroffen.

Das in seiner Begrenzung vorstehend beschriebene Gebiet ist im beiliegenden Lageplan, der einen Bestandteil dieser Satzung bildet, schwarz umrandet.


§ 3
In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen


1.
Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden;


2.
erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.


§ 4
Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft die Stadt Braunschweig.




		

		§ 5
Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von denen die Stadt Braunschweig nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt.


§ 6
Die Satzung tritt am Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt für die Stadt Braunschweig in Kraft.

Die Geltungsdauer beträgt zwei Jahre.


Braunschweig, den 


Stadt Braunschweig


Der Oberbürgermeister


I.V.

Zwafelink


Stadtbaurat


Die Satzung ist am………. durch Bekanntmachung im Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr.  in Kraft getreten.













